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1. Im Mittelpunkt steht der Mensch

Politik in einem System dualer Ausbildung deutscher Prägung begibt sich in ein besonderes Spannungsfeld von unternehmerischen Interessen mit einer möglichst hohen Profitspanne, dem Recht des einzelnen auf ein menschenwürdiges Leben und dem Ziel eines hohen Bildungsniveaus zum Wohle aller. Linke Politik in einem neoliberalen Zeitgeist und unter den Bedingungen neoliberal geprägter Wirtschaftspolitik kann nicht heißen, die Durchkapitalisierung aller Lebensbereiche zu unterstützen, die Verwertungslogik in kapitalistischer Denkweise zu fördern oder sich der Zerstörung des gesellschaftlichen Lebens durch soziale Spaltung und Flexibilisierung der Produktion anzuschließen. Es kann nicht heißen, prekäre Beschäftigung hinzunehmen, Ausbeutung und menschenunwürdige Lebensverhältnisse zu akzeptieren und nur das Wohl einer kleinen Gruppe von Menschen im Blick zu haben. Im Gegenteil: Das globale kapitalistische System ist in Frage zu stellen. Es gilt für ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu streiten, in dem Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit politische Leitlinien sind.

Andererseits sind aber im derzeitigen Wirtschaftssystem Bedingungen zu schaffen, die tatsächliche Verbesserungen im Leben jeder und jedes einzelnen spürbar machen. Die Diskussion um ausreichende Ausbildungsplatzkapazitäten und ihre Qualität muss zuerst im Sinne der Perspektiven junger Menschen und Gesellschaft im allgemeinen geführt werden und darf keine Verständnisdebatte für nicht ausbildende Unternehmen sein. Aufgaben und Forderungen einer linken Politik im Ausbildungsbereich müssen an den Interessen der Auszubildenden ansetzen – im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht das Unternehmen. Dass Eigentum verpflichtet, bildet sich schon im Grundgesetz ab.

Auszubildende in den Mittelpunkt zu stellen kann heißen, die Motivation von SchulabgängerInnen zur Aufnahme einer dualen Ausbildung als politischen Ansatz aufzunehmen und weiter zu entwickeln. Witzel, Helling und Mönnich (1996)
  stellen fest, dass SchulabgängerInnen als Kriterium und Motivation für die Aufnahme einer Berufsausbildung in erster Linie angeben:

· einen „interessanten Beruf“, 

· einen „sicheren Arbeitsplatz“, 

· „Aufstiegschancen“, 

· „Verdienst“,

· „die Verwirklichung eigener Interessen und Neigungen“ und 

· das „Betriebsklima“.

Damit sind schon erste konkrete Leitlinien für eine linke Ausbildungspolitik benannt. Sie beschreiben Maßstäbe, die an „Gute Arbeit“ anzulegen sind: Der Mensch ist der Maßstab von Arbeit, nicht der flexible abhängig Beschäftigte. Unbefristete und sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse sind die Grundlage für Lebens- und Zukunftsplanung. Die Benachteiligung von Frauen entbehrt (nicht nur im Arbeitsbereich) jeder Basis, Männer und Frauen müssen gleichberechtigt an Arbeit teilhaben können. Von Arbeit muss man in Menschenwürde leben können, dass bedeutet u.a. Mindestlöhne bundesweit einzuführen. Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium für „Gute Arbeit“ ist die Stärkung der kollektiven Mitbestimmung und die Stärkung der Rechte von Gewerkschaften und Betriebsräten. 

Ausbildung hat also zum einen die Funktion der Vorbereitung und Befähigung für einen Beruf und die Arbeitswelt, die Absicherung der Lebens- und Zukunftsplanung für junge Menschen zu gewährleisten als auch Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Zum anderen ist sie Sozialisationsinstrument für das Erleben und Umsetzen „Guter Arbeit“ und damit Weiterentwicklung von Gesellschaft. Die qualitativ hochwertige duale Ausbildung ist aus linker Perspektive ein entscheidender Ansatzpunkt, um „Gute Arbeit“ dauerhaft zu festigen und zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit auszubauen. Karrierewünsche Jugendlicher müssen dabei als völlig berechtigte Zukunftssicherung und gleichzeitige Bereicherung von Gesellschaft  angesehen werden. Die intrinsische Motivation zu Mitbestimmung und Demokratisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen sollte Ergebnis einer engen und bewussten gewerkschaftlichen Sensibilisierung Jugendlicher in einer Ausbildung sein.

2. Rahmenbedingungen: Ausbildungssituation in Deutschland und europäische Entwicklung
Die Ausbildungssituation in einem Bundesland ist nicht losgelöst von der bundesweiten Ausbildungssituation und der europäischen Debatte im Berufsbildenden Bereich zu diskutieren und ist dennoch eigenständig zu betrachten. Auf europäischer Ebene wird aktuell der Europäische Qualifikationsrahmen in Verbindung mit einem europäischen Leistungspunktesystem diskutiert, der Mobilität von Menschen, Vergleichbarkeit und Transparenz beruflicher Abschlüsse dienen bzw. zu einer besseren Anerkennung und Anrechnung von Qualifikationen und Kenntnissen im europäischen Bildungs- und Arbeitsraum führen soll. In Fortschreibung des Kopenhagener Prozesses (Bolognaprozess der Berufsbildung) werden damit Entscheidungen für die Neuordnung der Bildung in Europa getroffen. In diesem Zusammenhang setzt sich die Bundesregierung aktiv für die Schaffung eines nationalen Qualifikationsrahmens ein
. Sollte keine angemessene Einordnung der dualen Ausbildung in ein europäisches Leistungspunktesystem gelingen, sprechen Fulst-Blei und Ebner sogar davon, dass der beruflichen Ausbildung in Deutschland „der Ruch der Zweitklassigkeit“ bevorsteht
. Hintergrund sei die stärkere Fokussierung und Anerkennung modularer und schulischer beruflicher Ausbildung in Europa. Folgen für Absolventen der dualen Ausbildung in Deutschland könnten vor allem niedrigere Beschäftigungschancen und schlechtere Entlohnung sein. 

Eine gleichermaßen schwierige Situation für die duale Ausbildung und ihren Nutzen für deutsche Unternehmen und damit für junge Menschen zeichnet sich im Kontext der Globalisierung der Märkte ab. „Da in vielen Ländern die deutschen Beziehungsgeflechte zwischen externem Arbeitsmarkt und Ausbildung, die zum Teil auch über den eigenen Bedarf hinausgehen kann, nicht vorhanden sind, orientieren sich – darauf deuten unsere Ergebnisse hin – ausländische Unternehmen in Deutschland an den Rekrutierungsmustern des jeweiligen Heimatlandes. Diese sehen aber teilweise eine Überbedarfsausbildung nicht vor“
. Eine Internationalisierung selbst im mittelständischen Bereich und die damit verbundene Auslagerung von Beschäftigungsfeldern ins Ausland ziehen das Wegbrechen von dualen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen nach sich. Es reduziert sich die Ausbildungsbereitschaft der betroffenen Unternehmen, Ausbildung scheint nicht mehr notwendig – damit wird das duale System im Kern getroffen. „Das duale System [war] mit der Struktur von Berufsbildern bis in die jüngste Vergangenheit vor allem ausgerichtet auf den sekundären Sektor. Aber gerade hier findet ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen statt“
 .

Die berufliche Ausbildung wird derzeit bundesweit über das Berufsbildungsgesetz und Ausbildungsordnungen geregelt, die schulische Ausbildung ist Ländersache ebenso wie eine teilweise zusätzliche wirtschaftliche Förderung zur Schaffung und Sicherung von Ausbildungsplätzen. Nach Angaben der Gewerkschaften haben bundesweit im Jahr 2006 etwa 160.000 junge Menschen keine Lehrstelle gefunden
. Die Bundesagentur für Arbeit zeichnet ein ungleich harmloseres Bild, nur 20.400 BewerberInnen hätten 2006 keinen Ausbildungsplatz angeboten bekommen
. Die Situation für junge Menschen, die in Deutschland eine Lehrstelle beginnen wollen, ist fraglos äußerst angespannt. Die Bundesregierung versteckt sich seit 2004 hinter einem Nationalen Ausbildungspakt, führt ihn trotz dramatischer Zahlen Jahr für Jahr fort und fördert eine Politik, die auf den Einsatz von Fördermitteln als Anreiz für die Ausbildungsbereitschaft zielt, obwohl ein Gesetz für eine Umlagefinanzierung für mehr Ausbildungsplätze existiert (Berufsausbildungssicherungsgesetz). 

· Eine Folge der schlechten Ausbildungsplatzzahlen ist die Diskussion über die Fortführung des Dualen Ausbildungssystems bzw. des Berufsprinzips und der angeblich mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen. 

· Gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil öffentlich geförderter Ausbildungsplätze exorbitant hoch, teilweise sind bis zu 70% der angebotenen Ausbildungsplätze in irgendeiner Form öffentlich gefördert
.  

3. Ausbildungssituation in Thüringen: Problemerhebung

Zu wenig Ausbildungsplätze

Thüringen unterzeichnete 2004 als erstes Bundesland einen freiwilligen Ausbildungspakt mit der Thüringer Wirtschaft und führt ihn bis heute fort. Gebracht hat es wenig, seit 1996 ist die Zahl dualer Ausbildungsplätze um knapp 9.000 Stellen zurückgegangen, bzw. von 85% auf einen Anteil von knapp 65% an allen Ausbildungsangeboten gesunken
. Der Anteil rein betrieblicher Ausbildungsplätze liegt heute mit ausgewiesenen 10.508 Stellen bei insgesamt 30.184 BewerberInnen bei nicht einmal 40%
. Laut IAB-Betriebspanel 2006 sind in Thüringen 54% aller Unternehmen ausbildungsberechtigt. Obwohl die Ausbildereignungsverordnung 2003 ausgesetzt wurde, um Ausbildungsplätze - ungeachtet ihrer Qualität - zu schaffen, bilden dennoch nur 25% aller Unternehmen in Thüringen aus. Das heißt: 29% bilden trotz Ausbildungsberechtigung nicht aus.

· Man kann es Zahlenspielerei nennen, Fakt ist aber, dass das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen und die Ausbildungsbereitschaft in Thüringen viel zu gering ist und damit das System der dualen Ausbildung in Thüringen ins Wanken gerät. 

Kaum Übernahmechancen und Berufsperspektiven

Ein positiver Aspekt dualer Ausbildung ist die relativ hohe Chance der Auszubildenden in Unternehmen, von diesen nach der Ausbildung übernommen zu werden. Doch auch hier ist keine Euphorie angebracht. Die Übernahmequote der Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis des selben Betriebes lag 2006 in Thüringen bei 37%
. Das würde bedeuten, bei gerade einmal nur 10.500 betrieblichen Ausbildungsplätzen hätten auch nur gut 3900 Jugendliche eine Chance auf Übernahme nach der Lehre in ihren Ausbildungsbetrieb. Perspektivlosigkeit und Frustration bei jungen Menschen sollten bei diesen Zukunftsaussichten nicht verwundern. 

· Kaum Übernahmechancen und damit perspektivlose Ausbildungsangebote sind für junge Menschen in Thüringen Realität und kein Hirngespinst linker Politik. 

Etwa 48% aller BewerberInnen um einen Ausbildungsplatz 2006 waren Altnachfrager, viele von ihnen junge Menschen, die in eine Einstiegsqualifizierung, einen weiteren Schulbesuch, als Ungelernte in Arbeit, in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme, in eine ungewollte Ausbildung oder als „anderweitig verblieben“ vermittelt bzw. „abgebucht“ wurden. Nicht zu vergessen, dass 179 Jugendliche überhaupt kein Angebot bekamen. Bevor Schülerinnen und Schüler in Thüringen eher geringe Zukunftschancen wählen, entwickeln  viele von ihnen einen Fluchtreflex in die Richtung der anderen Bundesländer. Die Lösung jedes fünften neuen Ausbildungsvertrages 2006 in Thüringen
 ist schon aus den genannten Gründen vermutlich eher als strukturelles Problem als Folge der Ausbildungssituation denn als individuelles eines Jugendlichen zu verstehen und führt unbemerkt zu einer Nichterfüllung des Ausbildungspaktes. 

Zu geringe Ausbildungsvergütungen

Hinzu kommt, dass sich die Ausbildungsvergütungen in Ostdeutschland und damit auch in Thüringen durchschnittlich bei 536€ pro Monat im Jahr 2006 bewegt haben
, in Westdeutschland lag die Vergütung durchschnittlich bei knapp 100€ mehr. Das heißt aber auch, dass angehende Frisöre nur 266€ verdienten, Kaufmänner- und Frauen für Versicherungen und Finanzen bei 813 € lagen
, Jugendliche in Vollzeitausbildung  häufig noch für ihre Ausbildung zahlen müssen, statt Geld für den Lebensunterhalt zu bekommen. 

· Insgesamt ist die Ausbildungsvergütung in Ostdeutschland als nicht existenzsichernd einzuordnen. 

Die Ausbildungsvergütungen werden von Unternehmen als einer der häufigsten Gründe angegeben nicht auszubilden. Naturgemäß gibt es Schwankungen zwischen Regionen, Branchen und Unternehmensgröße bei der Vergütungsleistung an die Auszubildenden. Dass Auszubildende nicht nur Kosten verursachen sondern auch abhängig von der Branche, in der sie tätig sind,  einen Nutzen für ihr Unternehmen erbringen, bis hin zur Amortisierung ihrer Ausbildungskosten, wurde durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Berufsbildungsbericht des Bundes 2005 bestätigt. Auch zu beachten ist, dass Arbeitgeber bis zu 20% unter den in Branchen üblichen Entgelte zahlen können.

Hohe Hürden für neue Berufe

Seit 1998 wurden von 340 zur Wahl stehenden Berufen 204 neu geschaffen oder modernisiert. In Thüringen sind in 39 von 51 seit 1998 neu geschaffenen Berufen 1.525 Neuverträge 2006 geschlossen worden. Dass neue Berufe aufgrund ihrer teilweise verkürzten Ausbildungszeit auf zwei Jahre (z.B. FahrradmonteurIn) und Abspaltung aus anderen Berufsbildern Einstiegsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche eröffnen würden, ist scheinbar nicht eingetreten. Jeder fünfte Auszubildende in einem neuen Beruf besitzt die Hoch- bzw. Fachhochschulreife. Im Berufsbildungsbericht 2007 für Thüringen ist sogar die Rede davon, dass sich aufgrund der besseren Beschäftigungsperspektiven höhere Hürden rechtfertigen ließen. Ein Vorteil neuer Berufe scheint es dennoch zu sein, Ausbildungsplätze zu erschließen, wenn im Vergleich zum Vorjahr 2006 140 Neuverträge mehr geschlossen wurden bzw. die neuen besetzten Berufe an Berufen insgesamt etwa 11% ausmachen, aber sie gut 14% der betrieblichen Ausbildungsplätze in Thüringen stellen
.

Pro und Contra Verbundausbildung

Den größten Anteil an Auszubildenden betreuen in Thüringen Ausbildungsverbünde. Wurden 1995 noch knapp 1.200 Jugendliche in zehn Verbünden ausgebildet, waren es in 2006 bereits knapp 14.000 Auszubildende in 200 Berufen und 3.225 Unternehmen, die in 22 Verbünden organisiert waren
.

· Damit läuft die Ausbildung in Thüringen mehrheitlich über Ausbildungsverbünde. 

Firmen und damit Ausbildungsplatzsuchende haben vermutlich erhebliche Vorteile, wenn sie sich Ausbildungskapazitäten teilen, kleine Betriebe können Ausbildungsvoraussetzungen gegenseitig erfüllen und spezialisierte Unternehmen können sich an komplexeren Ausbildungen beteiligen. Zumindest kann man von Vorteilen ausgehen, wenn kleine Unternehmen nicht an Großunternehmen immense Summen für das Nutzen der Lehrwerkstätten zahlen müssen, eine sogenannte „Auftragsausbildung“. 

Zukunft der Berufsbildenden Schulen

Die seit einigen Jahren anhaltende Ausbildungsplatzmisere hat die Berufsbildenden Schulen in Thüringen stark gefordert. In vollzeitschulischen Bildungsgängen vom Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) bis hin zur Höheren Berufsfachschule wurden Angebote für AusbildungsplatzbewerberInnen vorgehalten. 

· Aufgrund deutlichen Lehrermangels an Berufsbildenden Schulen
 konnten Lehrplaninhalte nicht ausreichend umgesetzt werden (z.B. Sportunterricht) und der Mehrbedarf an Unterrichtsstunden durch die vorhandenen Lehrkräfte nicht immer geleistet werden. 

In den folgenden Jahren werden sich die 55 Staatlichen und 63 freien Berufsbildenden Schulen noch einer neuen Herausforderung stellen müssen. Bis zum Jahre 2010 wird sich die prognostizierte Schülerzahl um etwa 50% zum Schuljahr 2005/06 verringert haben. Die beruflichen Ausbildungsgänge in dualen Bereich sind massiv gefährdet, ebenso sind die vollzeitschulischen von enormer Umstrukturierung nicht auszunehmen. Das von der Landesregierung und dem Thüringischen Landkreistag in Auftrag gegebene Gutachten an die Universität Erfurt zur „Entwicklung der Berufsbildenden Schulen in Thüringen“ geht zur Sicherung der Ausbildungsqualität unter anderem davon aus, sechs Bildungsregionen in Thüringen schaffen zu müssen und Berufsbildende Schulen soweit zu konzentrieren, dass etwa ein Drittel der derzeitigen Schulen wegfällt
. 

· Die demografische Entwicklung erfordert im Bereich der Berufsbildenden Schulen konsequentes und umsichtiges Handeln von Bildungspolitik, Wirtschaft und Schulträgern, um tatsächlich die Qualität von Ausbildung auch in den einzelnen Regionen sichern zu können. 

Krise der Berufsausbildung?

Die Situation im Ausbildungsbereich ist in Thüringen insgesamt sehr angespannt und verlangt in den unterschiedlichsten Bereichen nach differenzierten Lösungen. Stender (2007) spricht von einer Krise der beruflichen Ausbildung, als deren Symptome er in erster Linie die hohe Zahl der Ausbildungsabbrüche, die mangelnde Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikationen, den Ausstieg Studienberechtigter aus dem erlernten Beruf, die zu kritisierenden Prüfungsmodalitäten und - als am häufigsten diskutiertes Krisensymptom - die Versorgungslage und die nachlassende Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ausmacht
. Auch wenn die Situation der Ausbildung in Thüringen hier nur holzschnittartig dargestellt wurde, sollte deutlich geworden sein, dass man, Stender folgend, auch und gerade in Thüringen von einer Krise der beruflichen Bildung sprechen muss. 

Schlussfolgerungen & Prognose

Das Problem fehlender Ausbildungsplätze ist für die Jugend in Thüringen Hauptursache der vielfältigsten Problemlagen und daher auch mit oberster Priorität zu bearbeiten. Auch die neuen Zahlen für das Ausbildungsjahr 2007 bringen zunächst keine Entspannung. Etwa 5.000 weniger BewerberInnen stehen knapp 500 neue rein betriebliche Ausbildungsplätze gegenüber. Sicher verbessert sich so das Verhältnis von BewerberInnen und betrieblichen Ausbildungsplätzen, real bildet die Ausbildungssituation aber nur die „Aussitzmentalität“ der herrschenden Politik ab. Die bevorstehenden, aus demographischen Gründen stark ansteigenden Fachkräftebedarfe für Thüringer Unternehmen werden sich bei Abnahme der Erstbewerberzahlen um eine Ausbildung auf knapp die Hälfte der jetzigen Zahlen im Jahre 2010
 und einem Status Quo – Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen von knapp 11.000 definitiv weder über vorhandene, bereits ausgebildete Kräfte, noch über die berufliche Erstausbildung decken lassen.

Initiativen und Maßnahmen der Bundesregierung, wie zum Beispiel die Qualifizierungsinitiative und der so genannte Ausbildungsbonus verstärken die Mitnahmeeffekte von Unternehmen, helfen generell aber nicht, den Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung für Ausbildung zu verdeutlichen.

Bekennt man sich weiterhin zum dualen System und der Verantwortung der Wirtschaft, muss das gesamte berufliche Erstausbildungssystem aus seiner Schieflage geholt werden. 

4.
Derzeitige Strategien der Landesregierung in Thüringen

Nicht nachhaltige, verantwortungslose Förderpolitik

Die derzeitige Politik der Landesregierung läuft, wie im vorherigen Absatz angedeutet, auf das Aussitzen des Ausbildungsproblems hinaus. Die Umsetzung „Guter Ausbildung“ im Sinne „Guter Arbeit“ liegt nicht im politischen Interesse der CDU-Landesregierung. 

· Ausbildungspolitik findet faktisch nur über den Ausbildungspakt und die unterschiedlichsten Förderprogramme statt. 

Deren Hintergrund ist allerdings eher die Förderung der Unternehmen bzw. der Kammern und ihrer Strukturen als der Schaffung eines stabilen Ausbildungsplatzangebotes. Die folgende Übersicht stellt Förderprogramme und ihr angestrebtes Ziel, die Zahl der geförderten Jugendlichen und die eingesetzten Mittel nach den Angaben des Berufsbildungsberichts 2007 für Thüringen zusammen.

	Landesprogramme 2006

	
	Geförderte Jugendliche
	Fördermittel in Tausend €
	Ziel des Programms

	Verbundausbildung

Darunter
	40.915
	7.062
	Kleine und mittelständische Unternehmen am Ausbildungsprozess zu beteiligen

	Betriebliche Ausbildungs-verbünde- Erstausbildung
	13.918
	1.881
	

	überbetriebliche Lehrgänge innerhalb Verbund
	19.809
	4.412
	

	Zusatzqualifikationen
	7.188
	769
	

	Überbetriebliche Lehrgänge
	42.605
	5.221
	Verbesserung der Ausbildungsqualität

	Ausbildungsberatung
	(21 Qualifika-tionsberater, 12 Lehrstellenwer-ber, 8 Regional-coaches)
	1.812
	Erhöhung des Angebotes an betrieblichen Ausbildungsplätzen und Verbesserung der Einstiegsqualifizierung

	Berufsorientierung/Be​rufsbildungsmessen
	
	44
	Verbesserung der Information über Berufsangebote und –anforderungen

	Fort- und Weiterbildungs​maßnahmen
	13.064
	14.112
	Verbesserung der Ausbildungsqualität und zielgerichtete Fachkräfteausbildung

	Investive Förderung über​betrieblicher Bildungsstät​ten
	
	73
	Förderung von Bau- und Ausstattungsvor​haben und Maßnahmen für Benachteiligte 

	Ausbildungsplatzförde​rung für Konkurslehrlinge
	462
	760
	Weiterführung der Ausbildung nach Insolvenz des ursprünglichen Ausbildungsbetriebs

	Gesamtbetrag
	
	29.084
	

	

	Bund-Länder-Programme 2006

	
	Geschaffene Ausbildungs​plätze
	Zuschüsse
	

	Zukunftsinitiative Lehrstellen (ZIL)
	1.532
	
	Schaffung von Ausbildungsplätzen in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen in Thüringen

	ZIL 2006 plus
	400
	
	Ergänzungsprogramm des Landes Thüringen zu ZIL

	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA)
	1.114
	Zuschuss von 199 Mio. €
	Förderung von arbeitsplatzschaffenden bzw. -sichernden Investionen der gewerblichen Wirtschaft

	Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW bzw. GuW-Plus)
	
	250 Darlehen vergeben
	Unterstützung der Voraussetzungen der beruflichen Erstausbildung

	

	Bundesprogramme 2006

	
	Geförderte Jugendliche
	
	

	
	
	
	Benachteiligten Jugendlichen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen

	Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
	4.596
	
	

	
	
	
	Lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende bei Aufnahme, Fortsetzung oder Abschluss eines Beschäftigungsverhältnisses zu unterstützen

	Berufsausbildungsfördernde Maßnahmen
	4.682
	
	

	Behindertenförderung (Neueintritte in Fördermaßnahmen 2006)
	917
	
	

	
	
	
	Spezielle Förderung der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen


Quelle: Berufsbildungsbericht 2007 des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Arbeit.

Laut Selbsteinschätzung hat sich die Förderung der beruflichen Bildung in Thüringen
 seit der Neustrukturierung der Landesförderung im Jahr 2000 von der quantitativen Förderung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze ab- und der Qualitätsverbesserung der Ausbildungen zugewandt. Eine Ausbildungsplatzförderung wird im Rahmen der Förderung von Verbundausbildungen, überbetrieblichen Lehrgängen und berufsbezogenen Fort- und Weiterbildungen geleistet. Überbetriebliche Ausbildungen sind Ausbildungen, die in überbetrieblichen Ausbildungsstätten in den Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft stattfinden, zum Beispiel der Kammern. Das bedeutet, dass ein Großteil der geförderten Ausbildungsplätze im Kammerbereich anzusiedeln ist und gleichzeitig noch Personalstellen bei den Kammern finanziert werden, um für Ausbildungsplätze zu werben – die ureigenste Aufgabe der Kammern.

Aufgrund der entfallenen Förderung der betrieblichen Ausbildungsstellen stiegen die außerbetrieblichen Ausbildungsplätze stetig an, die jedoch geringere Chancen für eine langfristige Berufseingliederung ermöglichen. Allerdings beruft sich Stender auf eine Studie von Hall und Schade
, die die Ergebnisse des Mikrozensus aus dem OECD – Bericht „Education at a Glance 2004“ einer multivariaten Analyse unterzogen haben. Das überraschende Ergebnis ist dabei, dass sich „die Absolventen einer dualen Ausbildung (..) praktisch nicht mehr von Absolventen der Berufsfachschule [Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen, die Autorin]“ unterscheiden, sondern gar noch ein höheres Erwerbslosigkeitsrisiko von 2% haben. Als Ursachen werden die höhere schulische Vorbildung und die primäre Ausbildung in Dienstleistungsberufen an den Vollzeitschulen angenommen, was für eine Spezifik nach Branche und Ausbildungsberuf spricht. 

Die gesetzliche Kompetenz der Länder für die Bildung schlägt sich auch in der Zahl der Förderprogramme im Ausbildungsbereich dar. Die Programme des Landes stellen insgesamt den größten Anteil. Zusätzlich gibt es Programme, die in Kooperation mit dem Bund erfolgen, Bund-Länder-Programme, die in dem Programm „Ausbildungsplatzprogramme Ost“ speziell auf die Strukturbedingungen der neuen Länder eingehen. Förderprogramme für Jugendliche mit Behinderungen werden durch das Sozialgesetzbuch III geregelt und sind Bundesprogramme.

Seit dem Jahr 2000 haben sich die Aufwendungen zur Ausbildungsförderung für die Landesprogramme stetig erhöht. Im Jahr 2006 lag die Bewilligung bei fast 30 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr liegt ein Anstieg um fast 2 Mio. € vor. Der vom Freistaat Thüringen getragene Anteil an den Gesamtaufwendungen für diese Landesprogramme ist im gleichen Zeitraum jedoch stark gesunken. Im Jahr 2006 hat das Land nur noch 772 Tsd. € bereitgestellt. Im Vorjahr lag der Landesanteil noch bei ca. 4,5 Mio. € und im Jahr 2000 noch bei fast 8,5 Mio. €. Damit stellt der Freistaat den kleinsten und am stärksten schrumpfenden Teil der Mittel zur Förderung der Landesprogramme. Die eingesetzten Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sind hingegen im Zeitraum von 2000 bis 2006 stark angestiegen. Von rund 0,93 Mio. € im Jahr 2000 sind die Mittel der EU auf ca. 16,8 Mio. € angewachsen. Der Anteil, der vom Bund gezahlten Mittel ist leicht rückläufig und lag im Jahr 2006 bei ca. 10,9 Mio. €.

· Damit liegt die Hauptfinanzierung der beruflichen Bildungsförderung in Thüringen bei der EU, Tendenz weiterhin steigend! 

	Die Berufsausbildung in Thüringen wurde gefördert mit:

	1999
	2005
	2007 (vorläufige Zahlen!)

	28,8 Mio. € Land (46,7%)

10,4 Mio. € Bund (16,9%)

22,5 Mio. € ESF (36,4%)
	4,5 Mio. € Land (8,4%)

10,4 Mio. € Bund (19,3%)

39,1 Mio. € ESF (72,3%)
	1,3 Mio. Land (2,4%)

8,9 Mio. Bund (16,4%)

44 Mio. € ESF (81,2%)

	Insg. rund 61,7 Mio. €
	Insg. rund 54 Mio. €
	Insg. rund 54 Mio. €


Transparente und nachvollziehbare Zahlen zur Finanzierung der Ausbildungsförderung scheint es in Thüringen aber nicht offiziell zu geben- auch ein Merkmal politischen Handelns.

Das Konzept der Verbundausbildung verzeichnet eine stetig anwachsende Zahl an geförderten Jugendlichen. Mit diesem Konzept soll es möglich sein, dass sich auch kleine und mittelständische Unternehmen am Ausbildungsprozess in Thüringen beteiligen, in dem Ausbildungsinhalte zum Teil in unterschiedlichen Firmen vermittelt werden. Bis Ende des Jahres 2006 wurde eine Ausbildung für 13.918 Jugendliche in über 200 Berufen so organisiert. In diesen Förderungsbereich fallen auch überbetriebliche Lehrgänge sowie der Erwerb von Zusatzqualifikationen, um eine möglichst „effektive Anpassung an die jeweiligen Berufsanforderungen“ zu erreichen. Im Jahr 2006 wurden 7,1 Mio. € zur Förderung der Verbundausbildungen bereitgestellt. Sowohl die Gesamtanzahl der geförderten Jugendlichen als auch die Fördersumme ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Zur Verbesserung der Ausbildungsqualität werden überbetriebliche Lehrgänge gefördert. Die Zahl der geförderten Jugendlichen ist 2006 um fast 6.000 gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die bewilligten Fördermittel für diese Maßnahmen sind gesunken und werden dem Trend der verstärkten Nachfrage nicht gerecht. 

In der Ausbildungsberatung wurden vermehrt Fördermittel eingesetzt. 2006 wurden 12 Berater zur Lehrstellenwerbung gefördert, um ein erhöhtes Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen zu erreichen. Des Weiteren wurden in diesem Sektor 21 Qualifizierungsberater eingesetzt und acht Regionalcoaches bezuschusst. Die Mittel zur Verbesserung der Berufsorientierung sowie für Berufsbildungsmessen wurden 2006 im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. 

Den größten Anteil der Gesamtförderung der Landesprogramme machen die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aus. Diese Dominanz soll die im Zuge der Neustrukturierung der Landesförderung angestrebte Qualitätssteigerung der Ausbildung widerspiegeln. Die Zahl der 2006 geförderten Jugendlichen ist gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, die bewilligte Fördersumme jedoch gleichzeitig gestiegen. Der Rückgang der geförderten Jugendlichen im Bereich der Berufsvorbereitung beträgt fast 50 % verglichen mit dem Vorjahr. Die bewilligten Fördermittel sind demgegenüber nur leicht gesunken.

Die investive Förderung überbetrieblicher Bildungsstätten, welche insbesondere für kleine Bau- und Ausstattungsvorhaben für die betriebliche Erstausbildung oder für Maßnahmen für lernbenachteiligte bzw. lernbehinderte Jugendliche eingesetzt wird, ist um ca. 70% reduziert worden verglichen mit dem Jahr 2005. Bereits seit dem Jahr 2000 ist diese Maßnahme von enormen Mittelkürzungen gekennzeichnet. 

Die Zukunftsinitiative Lehrstellen (ZIL) bietet Ausbildungsplätze in einer berufsschulisch orientierten als auch einer wirtschaftsnahen Variante an. 2006 sollten im Rahmen dieses Programms insgesamt 1.532 Ausbildungsplätze geschaffen werden. Tatsächlich sind jedoch nur 1.493 Plätze realisiert worden, davon ca. 82% in der wirtschaftsnahen Variante. Das Land Thüringen hat zusätzlich die Schaffung von 400 weiteren Ausbildungsplätzen im Ergänzungsprogramm des Landes ZIL 2006 plus angeregt, wovon 395 besetzt wurden. 

Die GA- Förderung (Gemeinschaftsaufgabe) Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ist das wichtigste Bund-Länder-Programm. Dabei werden Investitionsvorhaben der Unternehmen, welche zusätzliche Ausbildungs- oder Arbeitsplätze schaffen, gefördert. 2006 konnten auf diese Weise 1.114 neue bzw. gesicherte Ausbildungsplätze zugesagt werden, nachdem 358 Projekte mit 199 Mio. € bezuschusst worden. Greift die GA-Förderung nicht, so können Förderungen über das Landesinvestitionsprogramm (LIP) bewilligt werden. Mit dem 1.1.2008 wurde das Landesinvestitionsprogramm von „Thüringeninvest“ abgelöst.

Im Rahmen des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (seit 2005 GuW – Plus) können Unternehmen Zinsverbilligungen oder günstigere Zinskonditionen für Darlehen erhalten, um somit die materiellen Voraussetzungen für eine Erstausbildung erfüllen zu können.

Die Förderung benachteiligter und behinderter Jugendlicher erfolgt nach dem Sozialgesetzbuch III. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet verschiedene Maßnahmen wie Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), berufsausbildungsfördernde Maßnahmen sowie gesonderte Förderungen für Jugendliche mit Behinderungen an. Der Berufsbildungsbericht 2007 gibt allerdings keine Angaben zu Mittelaufwendungen dieser Programme an.

BvBs sollen berufsübergreifende Grundqualifikationen oder Inhalte von Ausbildungsberufen vermitteln, um benachteiligten Jugendlichen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Im Jahr 2006 nahmen 4.596 Jugendliche an diesen Maßnahmen teil. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Teilnehmer leicht erhöht, der Trend seit dem Jahr 2000 lässt allerdings einen Teilnehmerrückgang erkennen. Lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Auszubildenden soll bei der Aufnahme, Fortsetzung oder dem Abschluss eines Beschäftigungsverhältnisses Unterstützung gewährt werden. Bei der Verfolgung einer betrieblichen Ausbildung können ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) geleistet werden, die Jugendlichen helfen sollen, angeblich bestehende Sprach- und Bildungsdefizite abzubauen und Fachtheorie und –praxis nachhaltig zu vertiefen. Nach Ablauf der abH kann diese Maßnahme durch die so genannte Übergangshilfe um weitere sechs Monate fortgesetzt werden. Bundesrichtlinie ist unter anderem auch die Einstiegsqualifizierung, das so genannte EQJ.

Eine weitere Maßnahme stellt die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) dar. Hierbei erfolgt die Berufsausbildung bei einem freien Träger, der die Ausbildung mit Stützunterricht und sozialpädagogischer Begeleitung ausführt. Benachteiligte Jugendliche sollen durch die intensive Betreuung befähigt werden, nach dem ersten Ausbildungsjahr den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung gerecht zu werden und diese auch  erfolgreich zu beenden. Kann dieser Übergang nicht vollzogen werden, besteht die Möglichkeit der Beendigung der Ausbildung in der außerbetrieblichen Einrichtung.

Des Weiteren bietet die BA seit 2004 die so genannte Aktivierungshilfe an. Jugendliche sollen durch Angebote wie Profiling, Berufsorientierung, Bewerbungstraining u.a. für eine berufliche Qualifikation motiviert werden. Die Anzahl der Teilnehmer insgesamt an berufsausbildungsfördernden Maßnahmen ist 2006 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Teilnehmerrückgang an allen Maßnahmen wird auf die demografische Entwicklung Thüringens zurückgeführt.

Die Förderung Jugendlicher mit Behinderungen erfolgt in speziellen Ausbildungseinrichtungen wie den Werkstätten für behinderte Menschen (WfB), den Berufsbildungswerken (BBW), den anerkannten Einrichtungen für Behinderte und durch Ausbildungszuschüsse an Arbeitgeber zur betrieblichen Ausbildung von behinderten Jugendlichen.

Die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH (GfAW) kann aufgrund der ESF – Richtlinien zu Ausbildung, Berufsvorbereitung, Zukunftsinitiative Lehrstellen und Thüringen Jahr finanzielle Mittel aus dem Europäischen Sozialfond ausreichen
.

Das Ergebnis der Förderpolitik ist bekannt und im Kapitel drei zur Thüringer Ausbildungssituation in ausführlicher Knappheit beschrieben. Statt Ausbildungsplätze zu schaffen und zu sichern, ist die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze bis 2006 kontinuierlich gesunken. Die Förderprogramme für die Schaffung von Ausbildungsplätzen sind als positiver Versuch zur Stabilisierung der Ausbildungssituation zu werten, allerdings aus einer Ohnmachtsituation gegenüber den nichtausbildenden Thüringer Unternehmen heraus. Dies ist dadurch jedoch keine nachhaltige und verantwortliche Berufsausbildungspolitik! 

· Das Ergebnis der Förderprogramme muss den eingesetzten Mitteln gegenüber gestellt und neu diskutiert werden. Die große Zahl der unterschiedlichen Förderprogamme spricht nicht per se für ihre Wirksamkeit.

Zögerliche und intransparente Berufsschulnetzgestaltung

Die Landeskompetenz im Bereich der Berufsbildenden Schulen wird in den nächsten Jahren zwangläufig in mehrfacher Hinsicht gefordert sein. Vernachlässigungen in diesem ausbildungspolitischen Teil in den letzten Jahren werden möglicherweise zu massiver und überhasteter politischer Aktion der Landesregierung führen. Aufgabe von Gewerkschaften und einer LINKEN muss es an dieser Stelle sein, vor allem auf das „Mitnehmen“ der Beteiligten zu drängen und zum Beispiel den Umgestaltungsprozess der Berufsbildenden Schulen kritisch zu begleiten. 

Die Umgestaltung der Berufsbildenden Schulen unter demografischen Gesichtspunkten ist sensibel und konzeptionell anzugehen, um die Qualität von Ausbildung weiterhin zu gewährleisten bzw. weiter zu entwickeln. Steuerung der Berufsschulnetzplanung über Verwaltungsvorschriften zur Unterrichtsorganisation, Mindestschülerzahlen und investive Fördermittel ohne eine tatsächliche und anerkannte Moderation durch die Landesebene, ist als Herangehensweise des Thüringer Kultusministeriums als unzureichend. Zumal, wenn diese Steuerungsversuche schon mit dem  Schuljahr 2008/09 umgesetzt werden sollen.

5.
Berufsausbildung aus Unternehmersicht
Die LINKE bekennt sich bisher zum Dualen System der beruflichen Erstausbildung. Um die Versorgungslage mit Ausbildungsplätzen dauerhaft zu verbessern und der Krise des Dualen Systems entgegen zu wirken, ist es vorteilhaft auch die Unternehmensperspektive einzubeziehen. 

Die Zahl der ausbildenden Unternehmen ist nach wie vor gering. Als eines der häufigsten Argumente gegen Ausbildung wird das Kostenargument angeführt. Beicht und Walden haben für das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 2001 bundesweit eine Erhebung  bei rund 2.500 Ausbildungsbetrieben durchgeführt, um über 52 Ausbildungsberufe hinweg, Kosten und Nutzen der Ausbildung differenziert betrachten zu können.
 Zu den zentralen Ergebnissen ihrer Erhebung zählt, dass 36% aller befragten Unternehmen einen hohen Gesamtnutzen von Ausbildung hatten und sich für 43% der Unternehmen niedrige Kosten (unter Beachtung des Nutzens der Auszubildenden für das Unternehmen) von unter 2.000 € pro Ausbildungsgang ergaben. Niedrige Kosten konnten für knapp die Hälfte der Unternehmen bei einer Betriebsgröße bis zu 9 Beschäftigten angenommen werden, für 44% mit einer Beschäftigungsgröße von 10 bis 49 Beschäftigten und immerhin noch für 32% der Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten.
 Die problematischste Nutzen-Kosten-Relation war in der Maurerausbildung zu finden, auch Hinweise auf die Abhängigkeit der Ausbildungssituation von der Arbeitsmarktssituation. „Als Ergebnis des von uns vorgenommen Versuchs einer Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen der Ausbildung ist zusammenfassend festzustellen, dass es deutliche Hinweise dafür gibt, dass der allergrößte Teil der Betriebe eine positive Nutzen-Kosten-Relation der Ausbildung aufweist. Allerdings gibt es auch eine Gruppe von Betrieben (13%), welche wahrscheinlich eine ungünstige Nutzen-Kosten-Relation haben und deren Ausbildungsplatzangebot insofern instabil sein dürfte. [...] Für Betriebe, die primär an einem Arbeitseinsatz der Auszubildenden interessiert sind, wäre es in einer solchen Situation [konjunkturelle Abschwungphase, die Autorin] wirtschaftlich rational, die Zahl der Auszubildenden zu reduzieren und an die geschrumpften Möglichkeiten für einen produktiven Einsatz anzupassen bis die Erträge und damit auch die Nettokosten wieder auf dem alten Stand wären“
. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Ausbildung erhöht sich nach einer Studie von Hartung und Leber auf Basis des IAB – Betriebspanels 2002  allerdings mit zunehmender Zahl der Beschäftigten; in den neuen Bundesländern bilden 93% der Unternehmen mit über 500 Beschäftigten aus (bei 44% Übernahme nach Ausbildung), dagegen nur 17% der Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigen (bei 40% Übernahme nach Ausbildung). Ebenso steigt die Ausbildungswahrscheinlichkeit eines Unternehmens mit der Höhe des Umsatzes, einer „jüngeren“ Belegschaft, Tarifgebundenheit, der Inanspruchnahme von Fördermitteln und einer geringen Fluktuation der Beschäftigten. Interessant ist an dieser Stelle, dass sich scheinbar die Existenz eines Betriebsrates in Ostdeutschland negativ auf Ausbildung auswirkt
. Auch wenn der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Situation eines Unternehmens, seiner Ausbildungsbereitschaft und Übernahmequote generell bestätigt wurde, konstatieren die Autoren, „dass die wirtschaftliche Situation der Betriebe nicht in jedem Fall das Ausbildungsverhalten beeinflusst, sondern dass die Entscheidungen für oder gegen Ausbildung bzw. über die Übernahme von Ausbildungsabsolventen zumindest teilweise unabhängig von der Ertrags- und Ausbildungslage getroffen werden [...]

· Vorliegende Befunde aus dem IAB – Betriebspanel deuten daraufhin, dass neben den sogenannten ‚harten Faktoren’, die sich messbar in betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen niederschlagen [...] auch  so genannte ‚weiche Faktoren’ für das Ausbildungsverhalten der Betriebe verantwortlich sind“
. 

Gemeint sind hier unter anderem Ausbildungstradition und Ausbildungsdauer von Unternehmen, die möglicherweise trotz eines Konjunkturabschwungs zur Bereitschaft zur Ausbildung führen. Beutner fasst im gleichen Band zu den Ergebnissen der BIBB – Novembertagung 2003, herausgegeben von Krekel und Walden, einige Gründe zusammen, die zu Ausbildungsentscheidungen bei Unternehmen führen. Neben bereits bekannten Faktoren finden sich noch eine Reihe weiterer „weicher Faktoren“. 

Entscheidungsgründe „pro und contra Ausbildung“ sind nach Beutner 

· der zu deckende „Fachkräftebedarf“, „die Auftragslage/ die wirtschaftliche Situation des Betriebes, die staatlichen Subventionen und Unterstützungsmaßnahmen, die Erträge durch Mitarbeit der Auszubildenden, das Prestige/ Image, die moralische und gesellschaftliche Verpflichtung, die Gewohnheit auszubilden, die Pflege von Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern“ sowie die positive Erfahrung mit ehemaligen Auszubildenden.

· Gleichzeitig werden elf Hemmnisse genannt, die bekanntesten und am häufigsten vorgetragenen sind davon „Kosten“, die „Reife“ der Auszubildenden und die An- und Abwesenheitszeit der Auszubildenden vom Betrieb. 


Zusätzlich werden hinzugezogen:

· das Verhältnis zur Berufsschule / Überbetrieblichen Ausbildungsstätte, zusätzlichen Vorschriften und Formalitäten, die Eigenheiten / betrieblichen Rahmenbedingungen, mangelnde betriebs- und praxisorientierten Ausbildungsordnungen, Probleme bei der Vermittlung von Theorie und Praxis durch den Ausbilder, die Gewohnheit nicht auszubilden und die schlechten Erfahrungen mit ehemaligen Auszubildenden
. 

Troltsch, Krekel und Ulrich formulieren als Schlussfolgerung aus einem Forschungsprojekt des BIBB unter dem Titel „Wege und Instrumente zur Steigerung und Stabilisierung der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung – Ergebnisse von Expertengesprächen in Betrieben“ (2003) erste Eckpunkte, die für Betriebe grundlegende Kriterien in der Bewertung von entsprechenden Maßnahmen sind: 

· „Möglichst niedrige Eingriffstiefe einer Maßnahme in betriebliche Infra- und Prozessstrukturen.  Maßgeblich scheint in diesem Zusammenhang zu sein, dass bei der Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung oder Förderung der Ausbildung kontraproduktive Effekte für die eigene Ausbildung sowie für andere betriebliche Abläufe unterstellt werden.“

· „Keine direkte Monetarisierung der betrieblichen Ausbildungsleistungen von außen. [...] Ein derartiger Ansatz berücksichtigt aus ihrer Sicht viel zu wenig die grundlegende Wertorientierung, die sich häufig mit einer Ausbildungsentscheidung der Betriebe verbindet. [...] Zwar ist auch ihre Ausbildungsentscheidung abhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, [...] jedoch müsste diese Maßnahme eingebettet sein in den jeweiligen Fachkräftebedarf des Betriebs, die Übernahmemöglichkeiten der Jugendlichen nach Abschluss ihrer Ausbildung und die langjährige Ausbildungstradition beachten.“

· Ein weiterer Schluss scheint zu sein, dass sich in den Maßnahmen eine „implizite Anerkennung bzw. Zurkenntnisnahme betrieblicher Ausbildungsleistungen enthalten oder diese in Frage stellen“ Vielen Betrieben ist die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Ausbildungsleistung wünschenswert.

· Die Nachhaltigkeit einer Maßnahme gilt ebenfalls als ein wichtiger Aspekt. Das Interesse an kurzfristigen Maßnahmen zur Überbrückung von Schwierigkeiten scheint gering zu sein.

· Weitere Hinweise zielen auf die stärkere Praxisorientierung von Maßnahmen. „Insbesondere für nichtausbildende Unternehmen entsteht durch eine praxisorientierte Unterstützung beim Einstieg in Ausbildung, eventuell verstärkt durch einen finanziellen Anreiz, bisweilen ein attraktives Szenario für ein eigenes Engagement.“

· „Nicht zuletzt sind Betriebe immer an einer Optimierung des Nutzens und an einer Qualitätssicherung von Ausbildung interessiert“
.

 Schlussfolgerungen

Die Komplexität und Bündelung von Motivationen und Gründen für und gegen eine Ausbildung lassen es scheinbar nicht zu, Maßnahmepakete oder Vorschläge zu verallgemeinern. Wichtig ist aus Sicht der Betriebe stets, dass bei allen Entscheidungen zur Förderung von Ausbildung die betriebliche Entscheidungsautonomie nicht in Frage gestellt sein darf. 

· Maßnahmen sollten damit also weniger an der Ausbildungsbeteiligung ansetzen, sondern an ihrer Ausbildungsbereitschaft bzw. den so genannten Alltagstheorien der Unternehmen. 

Die Entscheidungsgrundlage ist immer in erster Linie der Fachkräftebedarf, den man nicht mit kurzfristigen Maßnahmen beeinflussen kann, sondern man muss über langfristige Strategien Gründe für Ausbildung schaffen. „Vor dem gesamten Hintergrund scheinen die Möglichkeiten, die Ausbildungsbeteiligung der Betriebe durch Maßnahmen zu erhöhen, sehr begrenzt“
.

Die Berufsausbildung aus Sicht der Anbietenden ist für eine zu entwickelnde Ausbildungspolitik unerlässlich, aber natürlich genauso kritisch zu hinterfragen. Es scheint, dass selbst „harte Faktoren“ gegen Ausbildungsentscheidungen teilweise einer Alltagstheorie aufsitzen, wie zum Beispiel das Kostenargument. Andere, „weiche Faktoren“, scheinen aber auch tatsächlich Anknüpfungspunkt für eine linke Ausbildungspolitik zu sein, wie zum Beispiel Prestige/ Image, auch wenn sie natürlich eng verknüpft mit der Profitorientierung eines Betriebes sind. Letztlich ist und bleibt Ausbildung derzeit eine zuerst ökonomische Entscheidung jedes einzelnen Unternehmens, die nicht den Bewerber oder die Bewerberin in den Mittelpunkt stellt, wie es der Ansatzpunkt der LINKEN ist. Globalisierungsprozesse verstärken diese Tendenz zusätzlich.

6. Leitlinien linker Ausbildungspolitik

Ansetzend am einleitenden Kapitel und den dargestellten Ergebnissen neoliberaler Ausbildungs​politik müssen Leitlinien für eine LINKE Ausbildungspolitik naturgemäß einen anderen Weg verfolgen. Dabei geht es letztlich darum, die Globalisierungsprozesse zum sozialen, ökologischen und ökonomischen Vorteil für alle Menschen zu entwickeln, nicht nur zugunsten einzelner Nationalstaaten, transnationaler Konzerne und Kapitaleigner. Im Berufsbildungsbereich kommt es darauf an, europäische Standards zu schaffen, die strikt an den Interessen der jungen Menschen und der Gesamtgesellschaft orientiert sind. Sie müssen für alle Länder und Unternehmen in Europa verbindlich sein und sollen folgenden Prinzipien entsprechen: 

1. Das Ziel linker Ausbildungspolitik orientiert sich am Konzept einer „Guten Ausbildung“ als biografisch betrachtetem Vorläufer „Guter Arbeit“. Sie will das Recht aller jungen Menschen auf eine selbstbestimmte Zukunft und auf berufliche Teilhabe an der Gesellschaft sowie das Interesse der Gesamtgesellschaft an qualifizierten, selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen gegen die Dominanz der Verwertungs​interessen des Kapitals durchsetzen. Im Konkreten bedeutet das, das Recht auf Ausbildung in den Verfassungen festzuschreiben und jedem und jeder eine seinen/ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche Erstausbildung zu ermöglichen. „Gute Ausbildung“ bedeutet dabei, einen vollwertigen Berufsabschluss erreichen zu können, der nach Maßstäben der Jugendlichen einen interessanten Beruf, einen sicheren Arbeitsplatz, transparente Entwicklungschancen und guten Verdienst sowie die Verwirklichung eigener Interessen und Neigungen gewährleistet.

2. Die Inanspruchnahme des Rechtes auf berufliche Erstausbildung ist generell kostenfrei. Schulgebühren jeder Art sind verboten. Jeder in Ausbildung befindliche Mensch kann für die Zeit der Erstausbildung eine Existenz sichernde Ausbildungs​vergütung beanspruchen. Für in Ausbildung Befindliche werden bundesweit einheitlich Mindestentgelte geregelt. Mitbestimmung im Ausbildungs​unternehmen und in der Berufsschule ist zu gewährleisten, gewerkschaft​liches und gesellschaftliches Engagement zu befördern. Die Nutzung von Auszubildenden als billige prekäre Arbeitskräfte ist generell auszuschließen. 

3. Für das zur Verfügungstellen von Ausbildungsplätzen in genügender Zahl und Qualität sind in einer künftigen europäischen Struktur alle Betriebe und Institutionen verantwortlich, die Menschen beschäftigen, unabhängig von der Qualifikation und der durchschnittlichen Beschäftigungsdauer der Angestellten. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Integration in Ausbildung und die Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu legen. An dieser Stelle müssen nichtdeutsche Unternehmen auch in Deutschland in die Ausbildungsverantwortung genommen und gleichzeitig gesondert beraten werden. Dem Staat fällt die Aufgabe der Organisation und Lenkung des Ausbildungsplatzangebots zu. Um die Kosten für die Ausbildung gerecht zu verteilen, haben sich alle Verantwortungsträger in kooperativer Form an der Finanzierung zu beteiligen. 

4. Als Kern beruflicher Ausbildung wird nach wie vor das duale Ausbildungssystem betrachtet. Es wird inhaltlich ständig an neue Erfordernisse angepasst. Gleichzeitig gilt es, eine abgestimmte, überschaubare, innovative Palette alternativer Ausbildungs​formen zu entwickeln, wobei die Erfüllung qualitativer Parameter wie reale und möglichst breite Einsetzbarkeit der Abschlüsse, hohe Qualität erworbener Spezial- und Allgemeinbildung, Stärkung von Sprach- und Sozial​kompetenzen Voraussetzung für die Anerkennung von Bildungsgängen sind.  

5. Die Qualität beruflicher Erstausbildung hat oberste Priorität und muss auf internationale Anschlussfähigkeit, breite, flexible Ausbildung, Ernsthaftigkeit und Herausforderung für die Jugendlichen abzielen. Die Qualität der beruflichen Ausbildung im Betrieb wie an den Berufschulen und in privaten Einrichtungen ist durch geeignete Instrumentarien zu sichern. Modularisierungskonzepte, die mit der Verkürzung der Ausbildungszeiten und der Konzentration auf Teilqualifikationen den Niedriglohnsektor bedienen und Jugendliche in ihrer Berufstätigkeit einschränken, sind konsequent abzulehnen.

6. Berufsbildende Schulen sind kein Erfüllungsgehilfe wirtschaftlicher Interessen, sondern ein Lernort „auf gleicher Augenhöhe“ mit dem Betrieb. Die Lernsituation an den Berufsschulen ist durch geeignete Maßnahmen auf einem hohen Niveau zu gewährleisten. Eine Eigenverantwortliche Berufsbildende Schule hat ein selbstverwaltetes Budget zur Verfügung. Es sind eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Lehrpersonal, Technik, qualitätsvolle außerunterrichtliche Angebote und Schul​sozialarbeit zu gewährleisten. Ausbildungsinhalte werden in verstärktem Maße ethisch reflektiert. Das Prüfungswesen ist schrittweise der diskutierten Output-Orientierung der beruflichen Ausbildung anzupassen. 

7. Im Europäisierungsprozess der beruflichen Bildung wird sich die LINKE gegen die eindimensionale Ausrichtung von Bildungsinhalten auf kurzfristige Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt stellen. Die Entwicklung eines nationalen Qualifikations​rahmens muss die europäische Anschlussfähigkeit der dualen Ausbildung gewährleisten. Aber auch dazu genutzt werden, berufliche Abschlüsse europaweit anzuerkennen, soziale Ungleichheit abzubauen und eine verbesserte Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu erreichen. Für Berufserfahrene ohne Hochschulzugangs​berechtigung ist der Zugang zu Hochschulen bundesweit einheitlich zu Regeln. Die Debatte zu Beruflicher Bildung und ihre tatsächliche Einbindung in die vor- und nachgelagerten Bildungsbereiche sind dringend zu fördern.

8. Die öffentliche Hand hat sich aus der Förderung der zur Verfügungstellung von Ausbildungsplätzen durch Unternehmen allmählich zurückziehen und sich stärker als bisher auf die Bereiche Berufsorientierung und Qualitätssicherung auch im allgemeinbildenden Schulsystem zu konzentrieren. Die Verschiebung der Finanzierung der beruflichen Bildungssysteme auch auf  die Unternehmen ist ernsthaft zu diskutieren und zu verfolgen. Zudem setzt sich die LINKE für eine bundesweit einheitliche Zuständigkeit für Berufliche Erstausbildung ein. Die Landeszuständigkeit im Berufsschulischen Teil ist unangemessen.

9. Die Übergänge aus der Schule in die Berufsausbildung und aus der Berufs​ausbildung in die Zeit der Berufstätigkeit sind sinnvoll zu gestalten und mit entsprechenden Hilfeangeboten für junge Menschen zu versehen. Gerade in diesen Phasen ist eine enge Kooperation der verschiedenen Akteure im Ausbildungsprozess wichtig. Termine, Zertifizierung, Bewerbungskostenübernahme und Beratung müssen darauf ausgerichtet sein, dass junge Menschen ihre Chancen breit wahrnehmen können. 

7. Konkrete Vorschläge für eine linke Ausbildungspolitik in Thüringen, Deutschland und Europa

Die Schwierigkeit für eine effektive linke Ausbildungspolitik in Thüringen liegt unter anderem in unterschiedlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen innerhalb des Berufs​ausbildungs​systems. Generell muss man davon ausgehen, dass nicht einzelne Maßnahmen sondern nur ein Maßnahmepaket, das die vorstehenden Leitlinien umsetzt, zum Erfolg führen wird.

Betrachtet man harte und weiche Faktoren, die zu den Rahmenbedingungen von Ausbildung in den nächsten Jahren gehören, so gibt es einige Ansatzpunkte, die dem obersten Ziel - einer ausreichenden Versorgungslage mit Ausbildungsplätzen auf einem Niveau, das Wahlfreiheit garantiert – durchaus zuträglich wären. Die demografische Entwicklung in Thüringen wird zwangsläufig den Druck auf die Unternehmen erhöhen, sich um Auszubildende zu bemühen, um ihren Fachkräftebedarf decken zu können. Möglicherweise kann sich unter diesen Umständen und dem massiven Absinken der Absolventenzahlen, Thüringen wieder zum Einwanderungsland für junge Menschen entwickeln. 

Der Thüringer Ausbildungspakt bleibt solange ein untaugliches Instrument, wie nicht eine regionalisierte Fachkräftebedarfsstudie Grundlage der getroffenen Vereinbarungen ist, die verabredeten Leistungen weit unter dem vorhandenen Bedarf liegen und die Nichterfüllung des Paktes folgenlos bleibt. Der Ausbildungsstellenatlas der IHK in Thüringen ist ein erster Anfang, aber noch ungenügend, da er die Ausbildungsplätze in der Region darstellt, nicht aber den tatsächlichen Fachkräftebedarf
.

Wohl wissend, dass eine Diskussion zur Berufsbildungssituation nicht ohne eine Diskussion zum allgemeinbildenden Schulwesen geführt werden kann, muss trotzdem an dieser Stelle darauf verzichtet werden. DIE LINKE hat mit ihrer Erarbeitung eines alternativen Schulgesetzes nachgewiesen, diesen Teil der Diskussion sehr umfangreich zu führen
.

Konkrete Schritte...

für Thüringen

1. Die Aufnahme des Rechtes auf Ausbildung in die Thüringer Verfassung ist zu prüfen und zu verfolgen.  

2. In Thüringen wird eine Initiative für eine Grundsicherung für alle in Ausbildung befindlichen jungen Menschen gestartet. Unabhängig von der Tarifhoheit kann über die Einführung eines Landesausbildungsentgeltes für in Ausbildung befindliche junge Menschen mit einem Ausbildungsentgelt unterhalb des BAFöG - Höchstsatzes diskutiert werden. Generell gehört die Frage der Ausbildungsvergütung auch innerhalb abzuschließender Ausbildungspakte auf die Tagesordnung. 

3. Laut Verwaltungsvorschrift des TKM von 1998 gewährt das Land Thüringen auf Antrag Zuschüsse an Berufsschüler für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen Fachklassen. Diese Möglichkeit bzw. das Budget ist im Haushaltsansatz 2008/2009 gestrichen worden. Fahrtkostenzuschüsse für BerufsschülerInnen sind in Zukunft abzusichern; des Weiteren muss geprüft werden, ob Zuschüsse für alle Auszubildenden in Thüringen gewährt werden können.

4. Zur Sicherung und zum Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Auszubildenden und Schülern in Betrieben und Berufsschulen gehört auch die Einbeziehung von AusbildungsvertreterInnen in politisch relevante Entscheidungen in diesem Bereich. Es soll weiterhin in Kooperation mit den Gewerkschaften eine Initiative zur Umsetzung des §52 BBiG in Thüringen ergriffen werden. Dieser regelt die Möglichkeit für Auszubildende, ihre Interessen in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten zu vertreten und Mitbestimmungsgremien zu wählen ähnlich der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in Betrieben.

5. Die Förderprogramme des Landes und des ESF im Bereich der beruflichen Bildung werden evaluiert und auf ihre Nachhaltigkeit hin geprüft. Gleichzeitig muss eine Evaluierung der Fördertätigkeit der Arbeitsagenturen nicht nur im Bereich benachteiligter und unversorgter Jugendlicher  erfolgen. Eine Reform der Förderprogramme kann und muss sich dann über die Vergaberichtlinien an „Guter Ausbildung“ orientieren. Dazu gehören auch die Hilfeprogramme an der sogenannten 1. und 2. Schwelle. Die Förderung der Verbundausbildung ist bei der Unternehmensstruktur Thüringens weiterhin fortzuführen und solange ein wertvolles Instrument, solange nicht Auftragsausbildungen stattfinden und große Geschäftsstellen finanziert werden. Die Garantie der Übernahme von Lehrlingen nach ihrer Ausbildung wird wichtiges Förderkriterium. Zusätzlich muss für alle SchülerInnen der entsprechenden Klassenstufen das Projekt „Berufsstart“ thüringenweit ausfinanziert sein. Für die Förderung von Benachteiligten aller Art gilt es, Instrumente zusammenzuführen und zu vereinfachen, möglicherweise auch in eine Hand zu geben. 

6. Die Ausbildungszahlen im Bereich des öffentlichen Dienstes des Landes, der Kommunen und öffentlichen Körperschaften werden auf 6% Auszubildendenquote erhöht.

7. Von der Evaluierung und Neuordnung vollzeitschulischer Ausbildungsgänge und einer Aufwertung von Ausbildungsgängen mit qualitativ wertvollen Teilqualifikationen  hängt unter anderem eine erfolgreiche Bewältigung der demografischen Herausforderungen an die Thüringer Berufsbildungslandschaft ab. Für vollzeitschulische und vollqualifizierende Bildungsgänge wird die Kammerprüfung grundsätzlich angestrebt.

8. Die LINKE in Thüringen lehnt teilqualifizierende Modularisierungskonzepte ab und beteiligt sich nicht an ihrer Umsetzung.

9. Um die Qualität der beruflichen Ausbildung zu sichern, werden verstärkt Kontrollen von Ausbildung in Betrieben, bei Trägern und in Berufsbildenden Schulen in Hoheit des Kultusministeriums durchgeführt. Auszubildendenvertretungen werden regelmäßig zu Ausbildungsbedingungen in Thüringen befragt. In Berufsschulen sollen regelmäßig Befragungen / Evaluationen mit den Auszubildenden als Betroffenen durchgeführt werden; die Ergebnisse werden als Fachinhalt „Qualitätssicherung“ in den jährlichen Berufsbildungsbericht Thüringen aufgenommen..

10. Die Entwicklung der Berufsbildenden Schulen wird in den folgenden Jahren einen entscheidenden Platz in der politischen Debatte einnehmen. Grundsätzlich müssen alle Beteiligten einbezogen und regelmäßig angehört werden. Die angezeigte Verringerung der Berufsbildenden Schulen um ein Drittel muss personell als auch qualitativ abgefangen werden. An dieser Stelle kann ein Moderationsprozess auf Landesebene nicht ausbleiben. Die vorgeschlagenen sechs Bildungsregionen sind in eine Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform einzupassen und nicht losgelöst von parallelen Entscheidungen im Land zu etablieren. Zudem bedarf es einer Überprüfung der Schulträgerkompatibilität im Falle einer Zusammenlegung von Zuständigkeitsbereichen.

11. Die Entwicklung von Beispielkonzepten für regionale Bildungszentren aus Berufsbildenden Schulen werden  ggf. über Förderprogramme des Landes unterstützt.

12. Der Einsatz von Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen ist fachlich unumstritten. Die Umsetzung eines Landesprogramms für Schulsozialarbeit von 120 Stellen an den Berufsbildenden Schulen hieße, entweder zwei Stellen für Schulsozialarbeit an allen staatlichen Berufsbildenden Schulen oder eine an jeder einzurichten.

13. Ein Verbot von Schulgebühren aller Art muss auch den Bereich der Berufsausbildung besonders im vollzeitschulischen Bereich beinhalten. Die Berufsschulpflicht wird auf 18 Jahre gesenkt, um vollzeitschulische Maßnahmen nicht als Warteschleifen missbrauchen lassen zu können. 

...auf Bundes- und Europaebene

14. Die LINKE ergreift die Initiative für die Durchsetzung einer Umlagefinanzierung für Ausbildungsplätze (a) in Europa, b) in Deutschland, c) auf der Ebene der Bundesländer) – in dieser inhaltlichen, nicht terminlichen Priorität. Über die tatsächliche Ausgestaltung der Umlagefinanzierung muss gestritten werden. Aus  vorangegangen Analysen scheint sich eine Umlagefinanzierung, die alle Unternehmen abhängig von ihrer Wertschöpfung einzubezieht und an alle gleichermaßen ausgeschüttet wird, besser zu eignen, als eine an den erzielten Ausbildungsplätzen und der Mitarbeitergröße der Unternehmen angebundene.

15. Die Ausbildereignungsverordnung wird wieder eingeführt. Sollte sich bundesweit dagegen Widerstand abzeichnen, wird ihre Einführung für Thüringen forciert.

16. Die Ausgestaltung des nationalen Qualifikationsrahmen wird  für die europaweite Anerkennung dualer Ausbildungsgänge und für die Festschreibung hoher qualitativer Standards für die Berufsausbildung in Europa von entscheidender Bedeutung sein. Hier darf keine Zeit verloren gehen, alle Beteiligten an Ausbildung müssen einbezogen werden. Die geplante Referenzstelle für den nationalen Qualifikationsrahmen in Deutschland muss in die bildungspolitische Debatte einbezogen werden.

17. Auf europäischer Ebene wird eine Initiative für eine europäische Verpflichtung an die Mitgliedsländer, die soziale Mindestsicherung von jungen Menschen innerhalb der Ausbildung zu gewährleisten, gestartet. 

18. Thüringen ergreift auf Bundesebene die Initiative, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung per Rechtsverordnung bundesweite Rahmenbedingungen regelt, wie die Umsetzung des § 52 BBiG zur Wahl von Interessenvertretungen in außerbetrieblichen Einrichtungen erfolgen soll.

19. Der Hochschulzugang für  Berufserfahrene ohne Hochschulzugangsberechtigung muss bundesweit einheitlich geregelt und vereinfacht werden. Die von Hamburg gewählte Variante einer lebensweltorientierten Aufnahmeprüfung könnte Beispiel sein.

20. Zusammen mit den Kammern, den Berufsbildenden Schulen und den Tarifpartnern werden Maßnahmen zu Veränderungen im Prüfungswesen entwickelt.

21. Berufsorientierung gehört selbstverständlich in die Curricula der allgemeinbildenden Schule. Landesprogramme wie zum Beispiel „Berufsstart“ in Thüringen werden bundesweit durchgeführt und erreichen weit mehr Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun als bisher.

Letztlich ist die Ausbildungssituation weitestgehend vom Willen der Unternehmen abhängig. Aber nichts bzw. das Falsche zu tun, keine Anforderungen zu stellen und die Auszubildenden dem freien Spiel der Märkte zu überlassen, kann für politisch verantwortliche nicht der richtige Weg sein. Die vorangegangen Kapitel sind ein Diskussionsangebot und geben hoffentlich ausreichend Ideen, um Ausbildung in Thüringen, Deutschland und Europa zu „Guter Ausbildung“ zu qualifizieren.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Katja Derer und Steffen Kachel.
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